
#ST# Bundesversammlung.

Die gesetzgebenden Räte der Eidgenossenschaft sind am 6. Dezember
1926, um 18 Uhr, zur sechsten Tagung der 27. Legislaturperiode zu-
sammengetreten.

Zum Präs iden ten des N a t i o n a l r a t e s wurde gewählt: Herr
Pau l M a i l l e f e r , Prof. Dr., von Ballaigues, in Lausanne.

Zum Präs iden ten des S tändera tes wurde gewählt der bis-
herige Vizepräsident, Herr Dr. R o b e r t S c h ö p f e r , von und in Solo-
thurn; zum Vizepräsidenten: Herr Emile Savoy, Dr., von Attalens,
in Freiburg; als Stimmenzähler wurden bestätigt die Herren L a e l y und
Riva.

An Stelle des zurückgetretenen Herrn Burren ist neu in den Na-
tionalrat eingetreten: Herr A l f r e d H e l d , Landwirt, von Rüegsau, in
Neuegg-Sumiswald.

#ST# Aus den Verhandlungen des Bundesrates.

(Vom 30. November 19260
Dem Kanton Tessin wird an die auf Fr, 53,000 veranschlagten Kosten

der Ergänzung dea Lawinenverbaues und der Aufforstung am Pian Mott,
des Konsortiums Tre Capelle, ein Bundesbeitrag von höchstens Fr. 36,148
zugesichert.

(Vom 3. Dezember 1926.)
Der Bundesrat hat an Stelle des verstorbenen Herrn Professor Forster

Herrn Professor Th. N i e t h a m m e r in Basel als Mitglied der eidgenös-
sischen meteorologischen Kommission gewählt.

Dem dritten Titel des Gesetzes des Kantons Zürich vom 6. Juni 1926
über das Gemeindewesen wird die bundesrätliche Genehmigung erteilt.

Es werden folgende B u n d e s b e i t r ä g e bewilligt:
1. dem Kanton Zürich:

a. an die zu Fr. 35,000 veranschlagten Kosten einer Entwässerung in
den Gemeinden Wädenswil und Schönenberg, Bezirk Horgen, 25 %,
im Maximuni Fr. 8750;

b. an die zu Fr. 29,000 veranschlagten Kosten einer Entwässerung in
der Gemeinde Weisslingen, Bezirk Pfaffikon, 25 %, im Maximum
Fr. 7250 ;
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c. an die zu Fr. 60,000 veranschlagten Kosten einer Entwässerung in
den Gemeinden Kyburg, Bezirk Pfäffikon, 25 %, im Maximum
Fr. 15,000;

d. an die zu Fr. 41,000 veranschlagten Kosten von Flur- und Rebweg-
anlagen bei Teufen in der Gemeinde Freienstein, Bezirk Bülach,
25 %, im Maximum Fr. 10,250 ;

2. dem Kanton Schwyz an die zu Fr. 36,000 veranschlagten Kosten
einer Berg- und Güterweganlage „Zwyenbrücke-Ilgerts" in Kaltbach-Schwyz
25%, im Maximum Fr. 9000;

3. dem Kanton Aargau an die zu Fr. 58,500 veranschlagten Kosten
einer Entwässerung und der Erstellung von Kanalisationsleitungen in der
Gemeinde Sarmenstorf im Maximum Fr. 13,125 ;

4. dem Kauton Tessin an die zu Fr. 75,000 veranschlagten Kosten
einer Rebweganlage von Cugnasco nach Bosco 35 %, im Maximum
Fr. 26,250.

#ST# Bekanntmachungen von Departementen
und andern Verwaltungsstellen des Bundes.

Der Bezugspreis für das amtliche stenographische Bulletin beträgt,
die Postgebühr eingerechnet, in der Schweiz 12 Franken im Jahr. Im
übrigen Postvereinsgebiet ist der Bezugspreis samt Postgebühr 16 Franken.

Das stenographische Bulletin enthält die Verhandlungsberichte über
Bundesgesetze und allgemein verbindliche Bundesbeschlüsse sowie über
andere Geschäfte, sofern einer der Räte die stenographische Aufnahme
oder Drucklegung beschliesst.

Das stenographische Bulletin wird jeweilen kurz nach Sessionsschluss
in Heften mit Umschlag, Inhaltsverzeichnis und Rednerliste geliefert.
Dem Dezemberheft wird überdies das Jahresinhaltsverzeichnis sowie die
Jahresrednerliste beigegeben.

Abonnementsbestellungen sind ausschliesslich der Expedition „Buch-
druckerei Fritz Pochon-Jent" in Bern einzureichen. Einzelne Sessionshefte
sowie frühere Jahrgänge des stenographischen Bulletins können dagegen
beim unterzeichneten Sekretariat bezogen werden.
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